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OSNPG Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej
OSP Orzecznictwo Sądów Polskich
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Einleitung

I. Zum Thema der Arbeit

„Arbeit ist das Recht, die Pflicht und Ehrensache eines jeden Bürgers“ – so lautete
Art. 14 der Verfassung der Volksrepublik Polen,1 die die neue sozialökonomische
Staatsform des sozialistischen Polens regelte. Eine ähnliche Bestimmung ließ sich in
Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom
9. April 19682 auffinden, wonach „das Recht auf Arbeit und Pflicht zur Arbeit (…)
eine Einheit“ bildeten. Im Hinblick auf diese zwei verfassungsrechtlichen Bestim-
mungen beschäftigt sich die vorliegende Untersuchung in erster Linie mit der
Analyse der Regelungen bezüglich der Arbeitspflicht im Sozialismus. Hauptunter-
suchungsgegenstand werden dabei die in der Volksrepublik Polen erlassenen
Rechtsakte bilden, die eine Pflicht zur Arbeit einführten. Auf die Rechtslage in der
DDR wird vor allem wegen des begrenzten Rahmens dieser Abhandlung und bereits
vorhandenen Untersuchungen in diesem Bereich3 nur Bezug genommen.

Zweite Untersuchungsebene bilden die das Recht auf Arbeit betreffenden so-
zialistischen Rechtsnormen, die mit den Vorschriften über die Arbeitspflicht in
einem Zusammenhang stehen könnten. Dabei werden Rechtsakte analysiert, die eine
Pflicht zur Arbeit verankerten, gleichzeitig aber die Elemente des Rechts auf Arbeit
enthielten. Die gleichzeitige Untersuchung beider Rechtsfiguren ist aus dem Grund
unerlässlich, dass gerade die zitierten Verfassungsbestimmungen auf eine Einheit
zwischen dem Recht auf Arbeit und der Pflicht zur Arbeit hindeuten könnten. Den
Rechtshistorikern, die sich mit einer sozialistischen Rechtsordnung beschäftigen, ist
auch nicht unbekannt, dass im Sozialismus das Prinzip der „Einheit von Rechten und
Pflichten“4 galt.5 Außerdem konnte das Recht auf Arbeit – wenn es um den ge-

1 I. d.F. vom 22. Juli 1952 (Dz.U. 1952 Nr. 33 Pos. 232); nachstehend auch als „VRP-
Verfassung“ genannt.

2 DDR GBl. 1968 I, Nr. 8 vom 9. April 1968, nachstehend „DDR-Verfassung“ genannt.
3 Siehe u. a. S. Korzilius, „Asoziale“ und „Parasiten“ im Recht der SBZ/DDR, Köln 2005;

J. Windmüller, Ohne Zwang kann der Humanismus nicht existieren … – „Asoziale“ in der
DDR, Berlin 2006; S. Middendorf, Recht auf Arbeit in der DDR. Von theoretischen Grund-
lagen bin zu den Berufsverboten für Ausreisewillige, Berlin 2000.

4 Ausführlich dazu siehe Kapitel 3 E.
5 Siehe etwa K. Müller, Subjektives Recht und Einheit von Rechten und Pflichten, in: I.

Wagner (Hrsg.), Zum subjektiven Recht im Sozialismus, Leipzig 1978, S. 136; J. Bafia,
Umacnianie współzależności praw i obowiązków obywateli PRL, in: A. Łopatka/R. Wieru-
szewski (Red.), Podstawowe prawa i obowiązki obywateli PRL w okresie budowy ro-



schichtlichen Hintergrund geht – immer wieder in den Zwang zur Arbeit um-
schlagen.6

Eine sozialistische Gesellschaft wurde oft als „Gesellschaft der Werktätigen“
bezeichnet7 und dem Recht auf Arbeit kam einerseits wegen des hohen Stellenwerts
der Arbeit im Sozialismus8 eine besondere Rolle zu.9 Andererseits bestand eine
besondere Form der Bestrafung und „Erziehung zur Arbeit“ in einem sozialistischen
Staat darin, „die Delinquenten zur Arbeit zu zwingen“.10 Das Fernbleiben von der
Arbeit war im Sozialismus unerwünscht gewesen. Während des 3. Plenums des
Zentralkomitees der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PZPR) erklärte Gierek11

Folgendes:

„Wir sollten strikt gegen Verstöße gegen die Arbeitsdisziplin und die Missachtung von
Verpflichtungen gegenüber Gesellschaft und Staat vorgehen. Institutionelle und soziale
Barrieren gegen die Bereicherung an fremder Arbeit, gegen alle Arten von Faulenzern, die
parasitär auf Kosten der Gesellschaft leben, sollen gestärkt werden“.12

Auch in der DDR kämpfte man gegen die genannten Verhaltensweisen.13

Sowohl in der Volksrepublik Polen, als auch in der DDR lassen sich Rechts-
vorschriften auffinden, die eine Pflicht zur Arbeit auferlegten, deren Nichterfüllung
manchmal mit strafrechtlichen Sanktionen verbunden war. Als Beispiel kann hier
Art. 16 des Gesetzes vom7. März 1950 über die Planbeschäftigung vonAbsolventen
der Sekundarberufsschulen und der Hochschulen14 dienen, wonach mit einer Haft-

zwiniętego społeczeństwa socjalistycznego, Warschau 1976, S. 148; F. Siemieński, Pod-
stawowe wolności, prawa i obowiązki obywateli PRL, Warschau 1979, S. 79.

6 Vgl. D. Jajeśniak-Quast, „Proletarische Internationalität“ ohne Gleichheit. Ausländische
Arbeitskräfte in ausgewählten sozialistischen Großbetrieben, in: C. Müller/P. Poutrus, (Hrsg.):
Ankunft – Alltag – Ausreise. Migration und interkulturelle Begegnung in der DDR-Gesell-
schaft, Köln 2005, S. 267–294.

7 Siehe etwa die Präambel der Verfassung der Volksrepublik Polen i.d.F. 22. Juli 1952;
Art. 1 Satz 2 DDR-Verfassung.

8 Umfangreich dazu siehe Kapitel 2 A. II. 2.
9 Mehr zum Recht auf Arbeit siehe Kapitel 3 C.
10 Vgl. K. Schmidt, Zur Frage der Zwangsarbeit im Strafvollzug der DDR. Die „Pflicht zur

Arbeit“ im Arbeiter- und Bauernstaat, Hildesheim 2011, S. 98.
11 Parteichef in den Jahren 1970–1980.
12 Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Centralny, III Plenum KC PZPR, 20 lutego

1976 r., Podstawowe dokumenty i materiały, Warschau 1976, S. 29. In Originalsprache: „Po-
winnyśmy zdecydowanie zwalczać przejawy łamania zasad współżycia społecznego, na-
ruszania dyscypliny pracy, lekceważenia obowiązków wobec społeczeństwa i państwa. Należy
umacniać instytucjonalne oraz społeczne zapory przeciw bogaceniu się cudzą pracą, prze-
ciwko wszelkiego typu nierobom i kombinatorom, żyjącym pasożytniczo kosztem społe-
czeństwa“.

13 Siehe dazu ausführlich S. Korzilius, „Asoziale“ und „Parasiten“ im Recht der SBZ/DDR,
Köln 2005; J. Windmüller, Ohne Zwang kann der Humanismus nicht existieren … – „Aso-
ziale“ in der DDR, Berlin 2006.

14 Dz.U. 1950 Nr. 10 Pos. 106; mehr dazu siehe Kapitel 4 B. I.
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strafe bis zu drei Monaten und einer Geldstrafe bis zu 100.000 PLN oder einer dieser
Strafen bestraft wurde, wer sich ohne berechtigten Grund der sich aus der Anordnung
ergebenden Arbeitspflicht entzog, die Arbeit freiwillig aufgab oder ihre Ausführung
unterbrach. Wenn es um strafrechtliche Sanktionen in der DDR geht, ist an dieser
Stelle § 249 Abs. 1 DDR-StGB15 erwähnenswert, der eine strafrechtliche Verant-
wortlichkeit u. a. für das hartnäckige Sich-Entziehen von der Arbeit aus Arbeitsscheu
vorsah.16 Gegenstand der Untersuchung werden also in erster Linie die in der
Volksrepublik Polen sowie in der DDR geltenden Rechtsakte sein, die die oben zi-
tierten Verfassungsbestimmungen konkretisierten.

Bei dieser Rechtsanalyse stellt sich die Frage, ob sozialistische Staaten als
„Unrechtsstaaten“ einzustufen sindmit der Folge, dass eine gesetzliche Regelung die
Rechtswidrigkeit nicht ausschließt. In der vorliegenden Arbeit wird nicht von einer
solchen Annahme ausgegangen. Zwar ist die Tatsache unbestritten, dass die DDR
und die Volksrepublik Polen keine „Rechtsstaaten“ waren.17Ein „Nicht-Rechtsstaat“
ist jedoch aber nicht notwendigerweise ein „Unrechtsstaat“.18 Eine abschließende
Beurteilung der Frage, ob die DDR und die Volksrepublik Polen neben „Nicht-
Rechtsstaaten“ auch „Unrechtsstaaten“ waren, ist in der vorliegenden Abhandlung
nicht möglich.19

Die Rechtsgeschichte liefert gute Gründe für die Untersuchung rechtsverglei-
chender Themen. Ein tieferes Verständnis des Entstehungsprozesses des Rechts ist

15 Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. Januar 1968 (DDR
GBl. I Nr. 64 S. 591), nachstehend „DDR-StGB“ genannt.

16 Gem. § 249 Abs. 1 DDR-StGB wer „das gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger
oder die öffentliche Ordnung dadurch gefährdet, daß er sich aus Arbeitsscheu einer geregelten
Arbeit hartnäckig entzieht, obwohl er arbeitsfähig ist, oder wer der Prostitution nachgeht oder
wer sich auf andere unlautere Weise Mittel zum Unterhalt verschafft, wird mit Verurteilung
auf Bewährung oder mit Haftstrafe, Arbeitserziehung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren bestraft. Zusätzlich kann auf Aufenthaltsbeschränkung und auf staatliche Kontroll- und
Erziehungsaufsicht erkannt werden.“

17 Zur DDR siehe: H. Sendler, Die DDR ein Unrechtsstaat – ja oder nein?, Zeitschrift für
Rechtspolitik 1993, S. 5; I. Müller, Die DDR – ein „Unrechtsstaat“?, Neue Justiz 1992,
S. 282; U. Wesel, Geschichte des Rechts, München 1997, S. 508; U. Eisenhardt, Deutsche
Rechtsgeschichte, 2. Auflage, München 1995, S. 536; R. Wassermann, Zur Aufarbeitung des
SED-Unrechts, Aus Politik und Zeitgeschichte 1993, H. B 4, S. 3; R. Schröder, Ein Richter,
die Stasi und das Verständnis von sozialistischer Gesetzlichkeit, in: M. Heinze/J. Schmitt
(Hrsg.), Festschrift für Wolfgang Gitter, Wiesbaden 1995, S. 875.

18 R. Dreier, Juristische Vergangenheitsbewältigung, Baden-Baden 1995, S. 16; H. Send-
ler, Die DDR …, S. 1; I. Müller, Die DDR …, S. 283; K. Schmidt, Zur Frage der …, S. 160.

19 Zu der Diskussion im Hinblick auf die DDR vgl. u. a. R. Dreier, Juristische …, S. 14 ff.;
H. Sendler, Die DDR …, S. 1 ff.; I. Müller, Die DDR …, S. 281 ff; K. Schmidt, Zur Frage der
…, S. 160 ff.; U. Eisenhardt, Deutsche Rechtsgeschichte, S. 536 f.; F. Werkenthin, Politische
Strafjustiz in der Ära Ulbricht, Berlin 1995, S. 395 ff.; H. Sendler, Über Rechtsstaat, Un-
rechtsstaat und anderes – Das Editorial der Herausgeber im Meinungsstreit, Neue Justiz 1991,
S. 379 ff.; J. Limbach, Recht und Unrecht in der Justiz der DDR, Zeitschrift für Rechtspolitik
1992, S. 170 ff.; D. Willoweit, Deutsche Verfassungsgeschichte, 3. Auflage, München 1997,
S. 409 f.; weitere Nachweise bei R. Schröder, Ein Richter …, S. 875.
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